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Neukirchener 

Gemeindebote 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, in dem wir uns über 25 Jahre offene Grenze freuen 
können.  

Herausragendes kommunalpolitisches Ereignis war die Kommunalwahl im März. Sechs von 16 
Markträten und der Bürgermeister wurden neu gewählt. Das neue Gremium hat am 1. Mai die 
Arbeit aufgenommen und ich kann feststellen, dass die Zusammenarbeit im Marktrat zum 
Wohle der Bürgerschaft kollegial und fair ist.  
 

So konnten wir auch in diesem Jahr unsere Marktgemeinde wieder ein gutes Stück 
voranbringen. Neben der Fortsetzung der Städtebauförderung im Bereich „Theresienplatz“ und 
Freibachstraße war insbesondere die Generalsanierung der Grundschule das herausragende 
Zukunftsprojekt. Das wollen wir auch 2015 fortsetzen. Wenn es die Finanzen und die 
Baukoordination zulassen, wollen wir die Städtebauförderung am “Theresienplatz”/Freibach 
abschließen und den Bereich zwischen Kirchplatz und Schule ebenso neu gestalten wie den 
Pausenhof der Schule. Dazu kommt der DSL-Ausbau für schnelles Internet und die Sanierung 
der Buchermühlstraße. Gegen Bereitstellung der notwendigen Fläche wird im Frühjahr auf 
Kosten des Landkreises im Bereich der Zufahrt zum jetzigen Bauhof an der Deschermühle von 
den Kreiswerken ein neuer Wertstoffhof gebaut. 

Zum Ende des Jahres möchten wir allen, die sich an ganz unterschiedlicher Stelle ehrenamtlich 
engagiert und damit das Leben in unserer Marktgemeinde in besonderer  Weise bereichert 
haben, ein herzliches „Vergelt´s Gott“ sagen. 
 

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Urlaubsgästen, den Pilgern und 
den Patienten der Spezialklinik ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest sowie für das neue 
Jahr alles Gute, vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Markus Müller     Hans Kerscher  Uli Neumeyer 
Erster Bürgermeister und Stv. Landrat  2. Bürgermeister  3. Bürgermeister 
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Der Neukirchener Bauhof informiert 

 
Das winterliche Wetter ist für Manchen eine Freude, für die Mitarbeiter des Bauhofes bestimmt es zu dieser 
Jahres- und Witterungszeit fast den ganzen Tagesablauf. Bei Schnee und Eis sind unsere Winterdienstfahrzeuge 
ab ca. 03.30 Uhr morgens für Sie im Einsatz,  um für sichere Straßenverhältnisse auf unseren Gemeindestraßen 
zu sorgen. Die Reihenfolge der zu räumenden Straßenzüge ist geregelt. Vorrangig werden die 
Hauptverkehrswege geräumt,  danach die Nebenstraßen. Neben dem Winterdienst auf unseren Straßen werden 
auch die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen, Haltestellen, Treppen sowie die Gehwege entlang der 
gemeindlichen Grundstücke usw. geräumt.  
Es wird seitens der Verwaltung um Verständnis gebeten, dass es bei extremen Witterungsverhältnissen 
hinsichtlich des Winterdienstes zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Bitte bedenken Sie, dass die 
Befahrbarkeit der gemeindlichen Straßen, trotz des Einsatzes der Bauhofmitarbeiter, nicht zuletzt von den 
Wetterverhältnissen abhängig ist.  Wir  wünschen Ihnen eine unfallfreie Winterzeit. 
 
Räum- und Streupflicht in den Wintermonaten 

Zur Winterzeit weisen wir darauf hin, dass die Räum- und Streupflicht auf Gehwegen unbedingt von den 
Grundstückseigentümern erfüllt werden muss. Nach den ortsrechtlichen Vorschriften sind die Grundstücks-
eigentümer entlang der öffentlichen Straßen (Vorder- und Hinterlieger) zum Winterdienst verpflichtet. Dies gilt 
an Werktagen (dazu zählt auch der Samstag!) ab 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr. 
Wenn tagsüber Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich bei Bedarf auch wiederholt zu 
räumen (Mindestbreite 1 Meter)  und  mit geeignetem Streumaterial (z.B. Sand, Splitt) zu streuen. Die 
Verwendung von Tausalz sollte auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden (z.B. bei besonderer 
Glättegefahr auf Treppen oder starken Steigungen). Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 
Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind 
bei der Räumung freizuhalten.  

  
 
 
 
 

Neues aus dem Neukirchener Bürgerbüro 

 
 
 
Folgende Fundstücke wurden im Bürgerbüro abgegeben und können vom Eigentümer abgeholt werden: 
 
Autoschlüssel Opel, Schlüsselbund mit braunem Anhänger, Handy „Samsung“, Schlüssel mit blauem Anhänger 
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Die Marktkasse informiert 
Fälligkeit der Grundsteuer für das Jahr 2015 

Vorbehaltlich der Erteilung anders lautender Grundsteuerbescheide 2015 wird die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2015 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. Grundsteuerpflichtige, die keinen 
Grundsteuerbescheid für das Kalenderjahr 2014 erhalten haben, haben im Jahr 2015 die gleiche Grundsteuer 

wie im Kalenderjahr 2014 zu entrichten. 
 
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel des Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November fällig, wenn die Grundsteuer 30,00 € jährlich übersteigt.  
 

Abweichend hiervon wird bestimmt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden: 
1. Am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt, 
2. Am 15. Februar und am 15. August zu je einer Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht 

übersteigt,  
3. Am 1. Juli mit dem Jahresbetrag, wenn dies der Steuerpflichtige gem. § 28 Abs. 3 GG (Grundgesetz) 
beantragt hat. 

 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 

(Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 

 

Bitte beachten Sie: 
Die Grundsteuer wird gemäß dem Stichtagsprinzip stets nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres 
(1. Januar) festgesetzt. Wer am 1. Januar Eigentümer und damit Grundsteuerschuldner ist, schuldet die gesamte 

Jahressteuer und muss für die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Grundsteuer sorgen. 

Ablesen des Wasserzählers 2014 

Die Ablesung der Wasserzähler für das Jahr 2014 sollte unbedingt bis zum 31. Dezember 2014 erfolgen. Die 

Ableseunterlagen wurden bereits an alle Kunden versandt. Wir bitten nochmals dringend, die Zählerstände bis 
spätestens 09. Januar 2015 der Marktkasse zu melden. Später abgegebene Zählerstände können leider für die 

Jahresendabrechnung und Vorauszahlungsberechnung für das Jahr 2015 nicht mehr berücksichtigt werden. 
Sollte uns bis 09. Januar 2015 kein aktueller Zählerstand vorliegen, wird der Zählerstand geschätzt. Die 

Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren für das Jahr 2014 erfolgt zum 15.02.2015.   

Der Ablesebrief ist bitte zur Auswertung in der Marktkasse abzugeben. Der Zählerstand kann auch per Fax 
unter 09947/9408-40,  per Email: kasse@neukirchen-online.de oder direkt auf unserer Homepage unter 
www.neukirchen-online.de durchgegeben werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Pflichtmüllsäcke und Papiersäcke für 2015 

Berechtigte, die zur Abfallentsorgung Pflichtmüllsäcke und Papiersäcke verwenden dürfen und diese noch nicht 
abgeholt haben, können diese in der Marktkasse Neukirchen b.Hl.Blut während der üblichen Öffnungszeiten 
abholen. Die volle Anzahl von Pflichtmüllsäcken und Papiersäcken  kann jedoch nur bis zum 31. März 2015 
ausgegeben werden. Ab 1. April dürfen nur noch die Anzahl an Säcken, für die ab diesem Zeitpunkt 
stattfindenden Leerungen ausgehändigt werden! 
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Neukirchener Zwergerlseite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr müsst die Ziffern 1 bis 4 so in die Sudokugitter eintragen, dass jede Ziffer 
genau einmal in jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem dick umrandeten Block 
vorkommt. 

Füllt die Zahlenreihen korrekt aus und gebt das ausgefüllte Blatt 
in der Marktkasse ab. Unter allen richtigen Einsendungen werden 
drei Gewinner gezogen, die dann jeweils einen 10,00 N-Mark erhalten.  
Mitmachen dürfen alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, die in 
der Marktgemeinde Neukirchen b.Hl.Blut wohnen. 
 
 

Name:______________________________________ 
Anschrift:____________________________________ 
Alter:________ 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Barauszahlung ist nicht möglich. Die Veröffentlichung der Gewinner behalten wir uns 
vor. 
Abgabeschluss ist der 15.02.2015 
 
Gewinner des letzten Preisrätsels:  Sandro Geiger, Lea Stoiber, Romana Wendl. Herzlichen Glückwunsch! 
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Neukirchener Gewerbebetriebe stellen sich vor 
 
 

Fachpflegedienst für Intensivpflege 
 
Grüß Gott, 
 
wir werden oft von Mitbürgern angesprochen: „Was macht ihr eigentlich, für wen seid ihr zuständig?“ 
Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns an dieser Stelle einmal vorzustellen. 
 

Unser Intensivpflegedienst 
besteht seit dem 01.September 
2012, wir haben die Zulassung 
als Intensivpflegedienst und 
sind eine Ergänzung zu den 
ambulanten Pflegediensten. 
D.h. wir betreuen ausschließlich  
Menschen, die durch 
Erkrankungen oder Unfälle 
einer intensivmedizinischen 
Pflege bedürfen. 
Solche Erkrankungen sind 
unter anderem: 
Muskelerkrankungen wie ALS 
oder MS Apallisches 
Syndrom/Wachkoma, Lungen-
erkrankungen wie COPD, 
Schädel-Hirn-Trauma, Hohe 
Querschnittlähmung, Zustand  
nach Hirnblutung, Hirn-
operation und viele andere 

schwere Erkrankungen. 
 
Wir versorgen unsere Patienten 24 Stunden zu Hause oder in einer unserer ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften (Lam, Roding). Unsere Patienten sind in aller Regel tracheotomiert und beatmet. 
Angehörige und Patienten suchen nach meist sehr langen Krankenhausaufenthalten -die meistens nicht 
heimatnah sind- eine Lösung, wie sie zu Hause oder in der Nähe ihrer Angehörigen professionell versorgt 
werden können. Hier können wir in unserer ländlichen, oft sehr vernachlässigten Gegend,  Hilfe anbieten. 
Unser Versorgungsgebiet erstreckt sich aber auch über den Landkreis Cham hinaus in die Nachbarlandkreise, 
Straubing, Schwandorf, Regen und Freyung/Grafenau. 
 
Mit einer Mitarbeiterzahl von momentan ca. 80 examinierten Fachpflegerinnen und Fachpflegern können wir 
der stets wachsenden Nachfrage nach unseren Pflegeleistungen gerecht werden. 
Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) hat unseren Intensivpflegedienst jetzt ganz aktuell im 
September 2014 auf Herz und Nieren geprüft und mit der Note 1,0 eine sehr gute Pflege bestätigt. Auf dieses 
Ergebnis sind wir und unsere Mitarbeiter natürlich ganz besonders stolz. Darauf wollen wir uns aber nicht 
ausruhen. 
 
Unser Ziel ist es weiterhin, unseren schwerkranken Mitbürgern „dahoam im Woid“ eine sehr gute und vor allem 
menschenwürdige Versorgung zu bieten. 
Für Fragen stehen wir jederzeit unter den Telefonnummern 09947/9048041, 09973/6954555, 
info@intensivpflege-binder.de oder www.intensivpflege-binder.de zur Verfügung. 
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„Grüß Gott ich bin Thomas Vries“ –  

Ich biete Ihnen Dienstleistungen rund um Ihr Haus an. 

 

Seit 2014 betreue ich Wohnanlagen verschiedener Größen im Raum 
Neukirchen  und Cham. Dabei zählen Malerarbeiten / Putzarbeiten und 
Renovierungsarbeiten genauso zu meinem Leistungsspektrum wie 

Umzugshilfe und Wohnungsentrümpelung. 

Ich verfüge über eigene Maschinen und Werkzeuge. Dies ermöglicht mir 
flexibel auf die individuellen Anforderungen Ihrer Wohnanlage zu 
reagieren. Preisbewusstsein bei hoher Produktqualität und 

Arbeitsleistung ist für mich selbstverständlich. 

Meine Leistung im Detail 

Malerarbeiten Kleinreparaturen und Tapezierarbeiten, Spachtelarbeiten sowie Lackierarbeiten. Verlegen von 
Fußböden: Teppich, Laminat, Parkett etc. Gebäudereinigung Kellerräume , Dachrinnen, Speicher etc. Reinigung 

der Außenanlagen und Hochdruckreinigung von Terrassen etc. Gebäudeentrümpelung. Dienstleistungen 
Botengänge und Transporte.  Überprüfung der elektrischen und mechanischen Einrichtung. Gartenpflege 

Rasenmähen sowie Moos und Unkraut entfernen. Pflanzarbeiten etc.  

 

            

 

 

 

Interressiert ? 

Dann sprechen Sie mich an. Ich erstelle Ihnen gerne ein Angebot 
und beantworte Ihre Fragen. Ich richte meine Arbeitszeiten gerne 

nach Ihren Wünschen. 

Von 7.30 bis 20.00 Uhr. Gerne auch länger, sowie am Wochenende. 
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Sonstiges 
 

Katzen-Kastrationsaktion der Ehrenamtlichen Katzenhilfe Landkreis 
Cham e.V. vom 15. November 2014 bis 15. März 2015 
 
Auf diesem Wege möchte die Ehrenamtliche Katzenhilfe Landkreis Cham e.V. allen im Landkreis Cham 
ansässigen Haushalten sowie Besitzern von Bauernhöfen mit großem Katzenbestand (vier Katzen und mehr) 

folgendes Angebot unterbreiten: 

Wer sich in dem genannten Zeitraum bereit erklärt seinen gesamten Katzenbestand  zu einem Sonderpreis über 

den Verein kastrieren zu lassen, nimmt an einer Verlosung teil.  

Als Hauptgewinn kann der Gewinner die komplette Rückerstattung der angefallenen Kosten erwarten. Der 

zweite Gewinner erhält die Hälfte der bezahlten Kosten und der dritte Gewinner ein Viertel der Kosten. Die 
Ziehung der Gewinner wird am 25.03.2015 um 15.30 Uhr durch den Bürgermeister der Stadt Roding, Herrn 

Reichold, in den Vereinsräumen der Ehrenamtlichen Katzenhilfe Landkreis Cham e.V. erfolgen.  

Die Kosten der Kastration inklusive Tätowierung und Implantation eines Transponderchips belaufen sich für 

einen Kater auf  40,00 €  anstatt regulär  85,00 € und für eine Kätzin auf  60,00 € anstatt regulär  125,00 €. Die 
Differenz zwischen den Beträgen wird vom Verein getragen. 

Sollten Sie verwilderte und scheue Katzen besitzen, stellt dies für den Verein kein großes Problem dar. Mittels 
Lebendfallen können auch diese Katzen durch die ehrenamtlichen Helfer eingefangen werden. Die Registrierung 
der kastrierten und gekennzeichneten Katzen auf den Besitzer wird von der Ehrenamtlichen Katzenhilfe 

Landkreis Cham e.V. vorgenommen.  

Ziel dieser Kastrations- und Kennzeichnungsaktion ist die Eindämmung der unkontrollierten Vermehrung von 
Katzen im Landkreis Cham sowie eine eindeutige Zuordnung des Besitzers einer Fundkatze. Durch die 
Kennzeichnung ist die Rückvermittlung einer vermissten Katze gewährleistet. Dies kommt den 

Städten/Gemeinden und somit auch den Bürgern als Kostenersparnis zugute. 

Sie haben Interesse an dieser Sonderaktion? Dann kontaktieren Sie den Verein unter 
Ehrenamtliche Katzenhilfe Landkreis Cham e.V., Hohenriedstr. 29, 93455 Traitsching/Höhhof 
Telefon: 09467 / 711 462, www.katzenhilfe-cham.de 
 

Umweltmobil im Frühjahr 2015 

Fahrplan zur Sammlung von Problemabfällen aus Haushalten 
Folgende Abfälle können abgegeben werden: Beizen, Farb- und Lackreste, Lösungsmittel, Medikamente, 
Batterien aller Art, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Gifte, Säuren, Laugen, Chemikalien, Leuchtstoffröhren, 
Energiesparlampen, Fieberthermometer, Wunderlampen, pcb-haltige Kondensatoren u.ä. 
 

Mittwoch, 04.03.2015 
08.00-08.15 Uhr:  Rittsteig, altes FFW-Haus 
08.45-09.00 Uhr:   Mais, Parkplatz bei Kirche 
09.30-10.15 Uhr:  Neukirchen b. Hl. Blut, Wertstoffhof 
 

Sondersammeltag: Samstag, 28.03.2015 
08.00-09.15 Uhr:  Bad Kötzting, Kreisbauhof Pfingstreiterstraße  
10.00-12.00 Uhr:  Cham, Wertstoffhof, Mittelweg 15 
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Neues von den Chamer Kreiswerken 
  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

auch für das Jahr 2015 möchten wir wieder für alle Bürgerinnen und Bürger einen ausführlichen 
Abfuhrplan für die Restmüll-, Biomüll- und Papierentsorgung anbieten.  

 

Wie Sie wissen, haben wir eine Veränderung bei der Benennung der Abfuhrgebiete vorgenommen.   

Sofern nämlich eine Tonnenabfuhr, sei es Restmüll, Biomüll oder Papier, im gesamten 
Gemeindegebiet nicht an einem Tag durchgeführt werden kann, sind die jeweiligen Straßen oder 
Ortsteile namentlich extra aufgeführt und es gibt mindestens zwei Touren der betreffenden Leerung. 
Dies ist zum Beispiel in allen Städten der Fall. 

Sollte die Straße oder der Ortsteil in dem Sie wohnen nicht erfasst oder falsch geschrieben sein, bitten 
wir Sie, uns darüber zu informieren, damit wir die Abfuhrpläne entsprechend aktualisieren können.   

Liebe Bürgerinnen und Bürger, unterstützen Sie uns entsprechend und haben Sie bitte Verständnis 
dafür, wenn sich, z.B. bei schlechter Witterung, Verzögerungen bei der Abfuhr ergeben.   

Nachfolgend sind die Abfuhrtermine für Ihre Gemeinde und die zuständigen Abfuhr-unternehmen 
aufgeführt. In den beiliegenden Abfuhrkalender können Sie Ihre persön-lichen Abfuhrdaten eintragen. 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre eine hilfreiche Information an die Hand zu geben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

Kreiswerke Cham 

-Abfallwirtschaft- 

Wichtige allgemeine Hinweise! 

 

Ansprechpartner bei den Kreiswerken Cham: 

Gebührenabrechnung, An-/Ab- und Ummeldung von Gefäßen 

Frau Pia Zelenka (09971/78-571) 

Frau Marion Brandl und Frau Martina Fischer (09971/78-346) 

Besonders wichtig: Änderungen von Eigentümern sowie An- und Abmeldungen von Gefäßen sind nur 
schriftlich, Änderungen der Bankverbindung (SEPA-Mandat) nur schriftlich und unterschrieben im Original per 
Post (kein Fax, keine E-Mail) oder direkt bei den Kreiswerken möglich. 

Bereitstellung und Abholung von Restmüll- und Wertstoffbehältnissen inkl. Beschwerdemanagement 
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Herr Thomas Voit (09971/78-347) 

Abfallberatung 

Herr Alfred Rauscher für Haushalte (Tel. 09971/78-352) und  

Herr Thomas Hersina für Gewerbebetriebe (09971/78-573) 

Bei der Bereitstellung von Restmüll- und Wertstoffbehältnissen ist folgendes zu beachten: 

 

⇒ Die Gefäße sind ab 6 Uhr an den gewohnten Standplätzen zur Abholung bereit zu stellen. 
⇒ Die Gefäße dürfen nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel noch schließen lässt. 
⇒ Abfälle dürfen nicht in die Behälter eingestampft werden. 
⇒ In die Gefäße dürfen keine glühenden oder heißen Abfälle eingeworfen werden. 
⇒ Gefäße ohne bzw. ohne gültigen Strichcodeaufkleber dürfen nicht bereitgestellt werden. 
 

 (Terminänderungen aufgrund einer Feiertagsregelung sind rot gekennzeichnet) 

Öffnungszeiten Ihres Wertstoffhofes: 

Montag von 1300 – 1600 Uhr, Donnerstag von 1600 – 1800 Uhr 

und Samstag von 0900 – 1200 Uhr 

Öffnungszeiten der Müllumladestation Willmering, Bachstraße 3: 

Montag bis Freitag jeweils von 0800 – 1230 Uhr und von 1315 – 1600 Uhr  
 

 

Nachfolgend Ihre Abfuhrtermine für Restmüll, Biomüll und Papier 

Abfuhrgebiet – Restmüll Firma* Termine 

 

Markt Neukirchen b. Hl. Blut Restmüll Tour I:  

gesamtes Gemeindegebiet aber ohne die Ortsteile und 

Straßen: 

 

Buchbergstr., Gartenweg, Gruberweg, Haberlsäge, Haberl-

sägstr., Haselbachweg, Hochackerweg, Jägershof, Lind-

bachstr. und Weinerbergstr. 

 

 

CE 

 

Dienstag ungerade Woche:  

 

13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 

10.03., 24.03., 08.04., 21.04., 

05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 

30.06., 14.07., 28.07., 11.08., 

25.08., 08.09., 22.09., 06.10., 

20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 

15.12., 29.12. 
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Markt Neukirchen b. Hl. Blut Restmüll Tour II: 

 

aber nur die Straßen: 

 

Buchbergstr., Gartenweg, Gruberweg, Haberlsäge, Haberl-

sägstr., Haselbachweg, Hochackerweg, Lindbachstr. und 

Weinerbergstr. und nur der Ortsteil: Jägershof 

 

 

CE 

 

Mittwoch ungerade Woche:  

 

14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 

11.03., 25.03., 09.04., 22.04., 

06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 

01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 

26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 

21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 

16.12., 30.12. 

 

 

Abfuhrgebiet – Biomüll Firma* Termine 

Markt Neukirchen b. Hl. Blut Biomüll Tour I: 

gesamtes Gemeindegebiet 

aber ohne die Straßen: 

Buchbergstr., Elisabethstr., Gartenweg, Gruberweg, Haberl-

säge, Haberlsägstr., Haselbachweg, Hochackerweg, 

Krankenhausstr., Lindbachstr., Ludwigstr., Maximilianstr., 

Pater-Fortunat-Str., Pfarrerhöhe, Stoiberstr., Von-Walser-

Str., Weinerbergstr. und Wittmannstr. und ohne das 

Anwesen: Deschermühlweg HsNr. 3 und ohne den Ortsteil 

Jägershof 

 

 

CE 

 

Dienstag ungerade Woche:  

 

13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 

10.03., 24.03., 08.04., 21.04., 

05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 

30.06., 14.07., 28.07., 11.08., 

25.08., 08.09., 22.09., 06.10., 

20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 

15.12., 29.12. 

 

 

Markt Neukirchen b. Hl. Blut Biomüll Tour II: 

aber nur die Straßen: 

Buchbergstr., Elisabethstr., Gartenweg, Gruberweg, Haberl-

säge, Haberlsägstr., Haselbachweg, Hochackerweg, 

Krankenhausstr., Lindbachstr., Ludwigstr., Maximilianstr., 

Pater-Fortunat-Str., Pfarrerhöhe, Stoiberstr., Von-Walser-

Str., Weinerbergstr. und Wittmannstr. 

und nur das Anwesen: Deschermühlweg HsNr. 3 und den 

Ortsteil Jägershof 

 

 

 

 

 

 

CE 

 

Donnerstag gerade Woche:  

 

09.01., 22.01., 05.02., 19.02., 

05.03., 19.03., 02.04., 16.04., 

30.04., 15.05., 29.05., 11.06., 

25.06., 09.07., 23.07., 06.08., 

20.08., 03.09., 17.09., 01.10., 

15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 

10.12., 23.12. 
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Abfuhrgebiet – Papier Firma* Termine 

 

Markt Neukirchen b. Hl. Blut Papier Tour I: 

 

aber nur die Ortsteile und Straßen: 

 

Altwiese, Am Kagerstein, Anglmühle, Bergsteig, Bergweg, Birkenstr., 

Böhmerwaldstr., Buchermühle, Büchlweg, Dammermühle, Dorfstr., Fichtenweg, 

Föhrenweg, Gleitsbach, Gmoosweg, Grauhof, Gschwendt, Hanger, Hangerstr., 

Hasleth, Hauptstr., Heuweg, Hinterhelmhof, Höllbachstr., Höllkreuzweg, 

Kaltenbachstr., Kolmsteinstr., Kreuzwegstr., Krottenhof, Kühberg, 

Lambergmühle, Lamberger Str., Lärchenweg, Liftstr., Neurittsteig, 

Oberkaltenhof, Oberkaltenhofstr., Paßstr., Pointhöheweg, Schanzweg, 

Schicherhof, Schindelau, Schwedenweg, Spandlberg, St.-Anna-Weg, Steinried, 

Steinriegel, Tanneneckstr., Tannenweg, Untere Dorfstr., Unterkaltenhof, 

Unterkaltenhofstr., Vorderbuchberg, Vorderbuchberger Str., Vorderhelmhof, 

Vordermais, Waldschlößlstr., Waldstr., Waldweg, Weiherweg, Wiesenweg, 

Wolfsgrubenweg und Wolfsriegelweg 

 

 

ZA 

 

jeweils 

Dienstag: 

 

20.01., 03.03., 

14.04., 26.05., 

07.07., 18.08., 

29.09., 10.11., 

21.12. 

Markt Neukirchen b. Hl. Blut Papier Tour II: 

aber nur die Straßen: 

Ahornstr., Alte Str., Alte Tradt, Am Birkenberg, Am Eisweiher, Am Färbergarten, 

Am Graben, Am Hungerbühl, Am Sportplatz, Am Steinbergl, Atzlerner Str., 

Austr., Baderplatz, Dachsweg, Deschermühlweg, Ecksteinstr., Eichenweg, 

Elisabethstr., Entenweg, Flurstr., Flurweg, Freibachstr., Füllerstr., Heiliggasse, 

Hinterbuchbergerstr., Hochstr., Hochweg, Hohenbogenstr., Hoher Bogen, Im 

Kirchfeld, Kirchstr., Klapfenbachstr., Klosterplatz, Krankenhausstr., Kugelstatt-

weg, Lamer Str., Ludwigstr., Marktplatz, Marktstr., Mauthstr., Maximilianstr., 

Morethgasse, Mühlweg, Obere Tradtstr., Pater-Fortunat-Str., Pfarrerhöhe, Roß-

anger, Schloßweg, Schwarzriegelweg, Sonnenstr., Stoiberstr., Tradtstr., Ufer-

weg, Von-Walser-Str., Vorbergweg, Walching, Weiherdammstr. und Wittmannstr. 

 

 

ZA 

 

jeweils 

Donnerstag: 

 

22.01., 05.03., 

16.04., 28.05., 

09.07., 20.08., 

01.10., 12.11., 

22.12. 

 

Markt Neukirchen b. Hl. Blut Papier Tour III: 

aber nur die Ortsteile und Straßen: 

Brünst, Buchbergstr., Gartenweg, Gruberweg, Haberlsäge, Haberlsägstr. Hasel-

bachweg, Haselbrücke, Hochackerweg, Hofberg, Jägershof, Lindbachstr., 

Obere Au, Untere Au und Weinerbergstr. 

 

 

ZA 

 

jeweils 

Dienstag: 

27.01., 10.03., 

21.04., 02.06., 

14.07., 25.08., 

06.10., 17.11., 

29.12. 

 

*Anschriften und Telefonnummern der zuständigen Firmen: 

CE Chamland-Entsorgungs GbR Bergfeldstr. 15, 93413 Cham, Tel. 09971/30303 (bei Fa. Obermeier) 

ZA Anton Zahner, Pastritzweg 22, 93437 Furth i. Wald, Tel. 09973/3814 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich nur im Bedarfsfall mit der für Sie zuständigen Firma in Verbindung setzen. 
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Neuerungen in der Abfallwirtschaft ab 2015 

• Erneute Gebührensenkung  

• Online-Entsorgungskalender  

• Neues Sammelsystem für Druckerpatronen und -kartuschen  

Die Entwicklung der Finanzen im Bereich der Abfallwirtschaft der Kreiswerke Cham lässt eine weitere 

Gebührensenkung zu. Der Kreistag fasste die entsprechenden Beschlüsse. Letztmals erhalten derzeit sämtliche 

Haushalte im Landkreis Cham von den Kreiswerken per Post die Abfuhrpläne für Restmüll-, Bio- und 

Papiertonne. Gleichzeitig mit dem Versand bieten die Kreiswerke auf  ihren Internetseiten (www.kreiswerke-

cham.de)  einen Online-Entsorgungskalender mit zusätzlichen Servicemöglichkeiten für das bzw. ab dem Jahr 

2015 an. Bei Eingabe der Gemeinde, Straße und ggf. Hausnummer können sich die Bürgerinnen und Bürger auf  

Knopfdruck einen Kalender ausdrucken lassen, in dem bereits alle für sie geltenden Abfuhrtermine durch ein 

Tonnensymbol eingetragen und erkennbar sind 

 

Gebührensenkung 

Die Kreiswerke Cham sind angehalten, die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes genau zu beobachten. Im 

späten Sommer dieses Jahres hat sich gezeigt, dass nach dem Überschuss des Jahres 2013 ein ähnliches Ergebnis 

für 2014 zu erwarten ist. Auf  Vorschlag von Herrn Landrat Franz Löffler wurde der Kalkulationszeitraum für 

die Berechnung der Gebühren für die Abfall- und Wertstoffentsorgung unterbrochen und die Gebühren neu 

berechnet. Im Oktober konnte er dem Kreistag einen Vorschlag zur Senkung der Gebühren für die Abfall- und 

Wertstoffentsorgung um rd. 5% vorlegen. Er wurde vom Kreistag angenommen und beschlossen. Weitgehend 

stabile Preise sowie eine wirtschaftliche Arbeitsweise der Kreiswerke machten dies im Wesentlichen möglich. Ab 

dem neuen Jahr beträgt z.B. die Gebühr für das kleinste zugelassene Gefäß, einem 60-l-Restmüllbehälter mit Bio- 

und Papiertonne, jährlich 102 € (bisher: 108 €). Wird keine Biotonne benötigt, beträgt die Gebühr für einen 60-l-

Restmüllbehälter mit Papiertonne 88,80 € (bisher: 94,80 €). Die entsprechenden neuen Gebührenbescheide 

versenden die Kreiswerke Ende Januar 2015 an alle Anschlussnehmer. Eine Gebührenübersicht finden Sie auf  

den Internetseiten der Kreiswerke Cham, www.kreiswerke-cham.de. Bitte prüfen Sie die Bescheide auf  ihre 

Richtigkeit (z.B. Anschrift, Anzahl der Behälter, Bankverbindungen). Notwendige Änderungen sind den 

Kreiswerke schriftlich (per Brief, E-Mail oder Fax), mitzuteilen - ausgenommen SEPA-Mandate 

(Einzugsermächtigungen) müssen im Original und unterschrieben per Post übersandt werden.  

 

Abfuhrpläne 2015 – Online-Entsorgungskalender 

Seit einigen Jahren versenden die Kreiswerke Cham immer zum Jahreswechsel die Pläne über die Termine für die 

Abfuhr der Restmüll-, Bio- und Papiertonne an sämtliche Haushalte im Landkreis Cham. In einem beigelegten 

Kalender können sich die Bürgerinnen und Bürger die für sie geltenden Termine eintragen. Dieser Service endet 

mit dem Versand der Pläne für das Jahr 2015. Gleichzeitig, und das nicht ohne Hintergrund, wird auf  den 

Internetseiten der Kreiswerke Cham (www.kreiswerke-cham.de) ein sogenannter Online-Entsorgungskalender 
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für den Landkreis Cham installiert. Bei Eingabe der Postleitzahl und/oder der Gemeinde des betreffenden 

Grundstücks, eröffnet das Programm verschiedene Möglichkeiten.  

Kalender: Sie können sich einen Kalender anzeigen und anschließend ausdrucken lassen, in dem bereits alle 

Abfuhrtermine mit einer grauen, braunen oder blauen Tonne gekennzeichnet sind. Außerdem sind alle 

feiertagsbedingten Änderungen berücksichtigt. Im Laufe des ersten Vierteljahres 2015 wird der Kalender um 

weitere wichtige Angaben, wie z.B. Öffnungszeiten des Wertstoffhofes, ergänzt. 

ICS-Datei: Man kann sich eine sogenannte ICS-Datei herunterladen, die es ermöglicht, die Daten in einen 

elektronischen Terminkalender auf  dem Computer oder dem Smartphone zu integrieren. Auch dort werden die 

entsprechenden Abfuhrtage mit einem Hinweis hinterlegt, welche Tonne bereitzustellen ist. 

E-Mail-Benachrichtigung: Eine dritte Möglichkeit ist, dass man durch entsprechende Anmeldung jeweils um 

08.00 Uhr am Tag vor der Entleerung des jeweiligen Behältnisses eine E-Mail mit dem Hinweis auf  den 

kommenden Abfuhrtag erhält.  

Ergänzend werden die Kreiswerke den Stadt-, Markt- und Gemeindeverwaltungen eine bestimmte Anzahl an 

Abfuhrkalendern zum Auflegen in den Rathäusern zur Verfügung stellen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte 

an den Abfallberater für Haushalte, Herrn Alfred Rauscher, Tel. 09971/78-352. 

 

Neues Sammelsystem für Druckerpatronen und -kartuschen 

Die Suche nach einer zuverlässigen Wiederverwendung und –verwertung von Druckerpatronen und –kartuschen 

beschäftigte die Kreiswerke schon seit längerem. Mit der Fa. CR-Solution in Eibelstadt hat man nun einen 

entsprechenden Partner gefunden. Spätestens zum Jahreswechsel wird auf  allen Wertstoffhöfen ein roter 240-l-

Sammelbhälter stehen, in den ausgedientes Druckerzubehör eingelegt werden kann. Wie bei allen 

Sammelsystemen ist natürlich auch hier darauf  zu achten, dass nur das in den Behälter gegeben wird, was auch 

wirklich hineingehört: 

Und das darf  hineingelegt werden: Leere Tintenpatronen, leere Tonerkartuschen (Laserdrucker, Kopierer), leere 

Trommeleinheiten, leere Faxpatronen und verbrauchte Fixiereinheiten. 

Befüllung und Verpackung: Bitte legen Sie die Materialien in den Sammelbehälter – nicht werfen, um Bruch und 

Staubentwicklung zu vermeiden. Patronen bitte ohne Originalkarten, jedoch in der Umverpackung (Plastikfolie) 

einlegen. 

 

 

 

 



15 

Sonstiges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm 2015:   
Sonntag, 25.01.: „2 Jahre Musikantenstammtisch“ ab 14 Uhr,  

Sonntag, 15.02.: „Faschingshochzeit“ ab 14 Uhr,  
Sonntag, 29.03.: „zünftiger Musikantenstammtisch“ ab 14 Uhr, 

Sonntag, 26.04.: „Saisonabschluss“. 

 

Nocturno – Träume in faszinierende Bilder gebannt 

Harald Hofmann, der Sohn unseres Altbürgermeisters Egid Hofmann, ist seit Jahren Mitglied im Traumfänger-
Ensemble des deutschen Turnerbunds. Ihm ist es zu verdanken, dass dieses offizielle Showteam des Deutschen 

Turnerbunds, das im In- und Ausland auftritt, auch 
bei uns in Neukirchen b.Hl.Blut seine 
Akrobatikschau „nocturno“ präsentiert.  
Lassen Sie sich dieses Erlebnis am Montag, 
den 29. Dezember nicht entgehen.  
Veranstaltungsort: Sporthalle Neukirchen, 
Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr 
Karten zum Preis von 10 Euro für Erwachsene und 
5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 14 Jahre sind in der Tourist-Info 
Neukirchen b. Hl. Blut auch an den Feiertagen 
erhältlich 
 
24.12. von 9 - 12 Uhr offen, nachmittags 
geschlossen 
25.12./ 26.12./27.12./28.12./ 

jeweils von 10 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr geöffnet. 
 
Einen Einblick in die faszinierende Show können Sie sich in einem kurzen Trailer auf der Homepage 
www.neukirchen-online.de verschaffen. 
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Vereinsleben – Haus zur Aussaat 
 
Das Franziskanerkloster Neukirchen b.Hl.Blut ist 
sicher jedem ein Begriff. 
Spricht man aber vom  „Haus zur Aussaat“, oder 
besser gesagt dem dafür verantwortlichen 
Trägerverein mit dem zugegeben etwas 
schwerfälligen Namen „Kuratorium zur Förderung 
des grenzüberschreitenden Wallfahrts-, Begegnungs- 
und Umweltbildungszentrums Neukirchen b.Hl.Blut 
e.V.“, so kommen viele schon ins Grübeln.  
Dabei steckt hinter dieser sicher einzigartigen 
Einrichtung, welche sich direkt nördlich an das 
Franziskanerkloster anschließt, eine enorme 
Bereicherung für die gesamte Bevölkerung und 
Region. 
 
 
Das Haus zur Aussaat – mundläufig auch schlicht „Begegnungszentrum“ genannt – steht für 
- Begegnungsmöglichkeit für Pilger 
Gebets-/Meditationsraum, Auszeichnung: „Pilgerfreundlicher Betrieb am Jakobsweg“ 

- Für Pfarrei und Gemeinde:  
Einkehrtage, Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, Feiern u.v.m. 

- Übernachtungsmöglichkeit  
20 Betten in 9 Zimmern, Selbstversorgerküche 

- Seminar- und Tagungsräume 
Schulungs-, Studien-, Besinnungstage für Jugendliche und Erwachsene 

- Klostergarten der Franziskaner 
1,6 ha großer Garten mit alten Obstbäumen, Blumengarten, Kräutergarten, Honigbienen, Naturteich 
und Rosenweg. Die „Bewahrung der Schöpfung“ (Umweltschutz) anschaulich dargestellt: Biblische 
Pflanzen gedeihen hier ebenso wie Heilpflanzen im Apothekergarten. 

- Wachskunstgalerie 
Einmalig in Bayern! Kerzen, Wachsstöckl, Pflanzen und Blüten 100 % aus Wachs! 500 Exponate 

- Klosterbibliothek 
In 350 Jahren auf annähernd 10.000 Bände angewachsenes Juwel! 

- Klosterladen 
Wohltuende Produkte und Andenken aus der Region, größtenteils aus eigener Herstellung 

 
 
 
Trotz Einnahmen durch z. B. Übernachtungen oder Klostergartenführungen ist 
der Verein zur Aufrechterhaltung des Betriebs und Unterhaltung des 
weitläufigen Klostergartens wie auch dem Gebäudetrakt auf Spenden und 
Beiträge durch die Vereinsmitglieder angewiesen. 
 
 

 
Unterstützen Sie deshalb den Verein unter dem Vorsitz von Pfarrer Georg Englmeier mit Ihrer Mitgliedschaft. 
Für nur 15 € Jahresbeitrag können Sie einen wertvollen Beitrag zum Fortbestand und der Bereicherung für 
unseren Ort leisten. 
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Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  

  Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden  

  Wallfahrts-, Begegnungs- und Umweltbildungszentrums  

  Neukirchen b. Hl. Blut e.V..  

Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit 15,-- Euro. 

Name, Vorname: .............................................................................................. 

Straße, Hs.Nr.: .............................................................................................. 

PLZ und Ort: .............................................................................................. 

Geburtsdatum: ..................................  Tel.Nr.:   ...........................................  

Konto Nr.:  ….........................................  Bankleitzahl: …................................   

oder  

IBAN:  DE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      BIC.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

SEPA-Lastschrift-Mandat: 

Zahlungsempfänger:  Kuratorium zur Förderung des grenzüberschreitenden 

          Wallfahrts-, Begegnungs- und Umweltbildungszentrums, 

          Klosterplatz 1, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut e.V. 

Gläubiger-Ident.Nr.:     DE 56 KUR 00000 174337 

Mandatsreferenz Nr.:   .  .  .  .  .  .  .  (wird vom Kuratorium ergänzt) 

Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlungen  

Ich ermächtige den o. a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom o. a. Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Neukirchen, den  …............................  …..................................................... 

      Unterschrift  

Bitte abtrennen und zurück an:  

Josef Staudacher, Tradtstr. 5, 93453Neukirchen b.Hl.Blut oder  

Markt Neukirchen b.Hl.Blut, Marktplatz 2, 93453 Neukirchen b.Hl.Blut 
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Neukirchener Veranstaltungskalender 
J A N U A R 

Freitag, 02.01.2015 
13.30 Uhr: Geführte Wanderung mit 

Wanderführer Sepp Schmatz „Rund 

um Neukirchen“, Dauer ca. 3 
Stunden, gutes Schuhwerk 

erforderlich. Treffpunkt: Tourist-Info 

Montag, 05.01.2015 
20.00 Uhr: Schützenball „Weiß-Blau-

Rittsteig“ im Gasthaus 
„Buchermühle“ 

Dienstag, 06.01.2015 
10.00 Uhr: Jahreshauptversammlung 

der FFW Vorderbuchberg im Gasthof 

„Zum Wirt“ 

13.30 Uhr: Geführte „Dreikönigs-
wanderung“ mit Wanderführer Sepp 
Schmatz, Dauer ca. 3 Stunden. 

Treffpunkt: Tourist-Info 

14.00 Uhr: Jahreshauptversammlung 

der FFW Rittsteig im Gasthaus 
Schamberger 
Freitag, 09.01.2015 
20.00 Uhr: Schützenball der 

Grenzwaldschützen im Schützenheim 

Jägershof 
Samstag, 10.01.2015 
09:00 Uhr: Gemeindehallenfußball-

meisterschaft in der Schulturnhalle.  

Ausrichter: SV Neukirchen, abends 

Siegerehrung im Gasthof „Zum Wirt“ 

20.00 Uhr: Feuerwehrball der FFW 
Atzlern im Gasthaus Kelnhofer 

Freitag, 16.01.2015 
19.30 Uhr: Neujahrsempfang der 
Pfarrei und Gemeinde im „Haus zur 

Aussaat“ 

Samstag, 17.01.2015 
13.00 – 17.00 Uhr: Kinderfasching des 

SV Neukirchen in der Ledererhalle. 

Eintritt Erwachsene 2,00 €, Kinder 

frei 
20.00 Uhr: Sportlerball des SV 

Neukirchen in der Ledererhalle  
20.00 Uhr: Jugendball der Landjugend 
Rittsteig im Gasthaus „Buchermühle“ 

Samstag, 24.01.2015: 
20.00 Uhr: Schützenball der „Frisch 
auf Mais“-Schützen im Gasthaus 

Kelnhofer 

Samstag, 31.01.2015 
07.00 – 19.00 Uhr: HOBOpur  2015: 

12 Stunden Skitourenmeisterschaft am 

Hohenbogen. Info und Anmeldung 

unter www.hobopur.de 

20.00 Uhr: Pistenball des ASV Mais im 

Gasthaus Kelnhofer 
 

F E B R U A R 

Freitag, 06.02.2015 
20.00 Uhr: Weiberfasching des KDFB 

im Gasthaus „Zum Wirt“ 

Freitag, 13.02.2015 
20.00 Uhr: Sportlerball des SV 

Rittsteig im Gasthaus Schamberger 

 

M Ä R Z 

Freitag, 27.03.2015 bis   
Samstag, 28.03.2015 
19.00 Uhr: Starkbierfest des SKK 

Neukirchen in der Ledererhalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

ModeladlModeladlModeladlModeladl    

Immer die neuesten Trends 

Marktplatz 20 

93453 Neukirchen b.Hl.Blut 

Tel. 09947/9045980 

Dance on Snow an der Talstation Hohenbogen 

Auch im sechzehnten Jahr gibt es am Hohenbogen nicht an Silvester, sondern bereits 

einen Tag zuvor, heuer also am Dienstag, den 30. Dezember die große Party. "Dance 

on Snow" startet wie seit Jahren mit dem Fackellauf von Skischule, Bergwacht und 

Wintersportverein. Mit der absoluten Top-Band "Erwin und die Heckflossen" wird es 

eine "Dance-on-Snow-Party" der besonderen Art geben. Nicht nur musikalisch wird 

die Post abgehen, auch sonst ist traditionell eine Menge geboten. Zur Versorgung der 

zahlreichen Gäste werden zwischen der Talstation und der Bühne Stationen aufgebaut. 

Als absoluter Höhepunkte des Abends wird es gegen 21.30 Uhr ein traumhaftes 

Feuerwerk geben. Für Gäste steht der Großparkplatz an der Talstation der 

Hohenbogenbahn zur Verfügung. Wegen des großen Ansturms ist allerdings damit zu 

rechnen, dass die Zufahrt zur Talstation ab etwa 19.30 Uhr von der Feuerwehr gesperrt 

wird. Damit die Gäste trotzdem bequem zum Veranstaltungsgelände kommen, werden 

ab 19 Uhr kostenlos Busse ab dem Neukirchener Gewerbegebiet sowie vom Schul- 

und Rewe-Parkplatz aus zur Talstation der Hohenbogenbahn im Pendelverkehr fahren. 
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Kofferraum-Service

Sperl Eva .. Walching 11 .. 93453 Neukirchen b.Hl.Blut .. Tel 09947/331 .. Fax 09947/902576

Kostenloser Parkplatz

Garnitur-VerleihGeschenk-Gutschein

Rückgabe voller Kisten
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Mietwagen

Maller Günter
Personen- und Krankenbeförderung

Tel. 09947 / 1786

Marktstr. 19
93453 Neukirchen b.Hl.Blut

Handy 0162 / 9624159
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